
 

 

KADERRICHTLINIEN – TSV-Schüler- und TSV-Jugendkader Alpin 

Saison 2025/26 

Alpin SCHÜLER Saison 2025/26 

Voraussetzungen für die Aufnahme in den TSV Schülerkader: 

1. Jahrgänge: 

Aufnahmeberechtigt sind ausschließlich Läufer der Jahrgänge 2010, 2011 und 2012. 

2. Qualifikationswettkämpfe: 

Folgende Wettkämpfe werden für die Qualifikation herangezogen: 

o Tiroler Schülermeisterschaft 

o Landescup-Rennen 

o ÖSV-Schülertestrennen 

o Österreichische Schülermeisterschaft 

o Internationale Schülerrennen 

3. Bewertungskriterien (Cup-Sonderauswertung): 

o Rennpunkte: Berechnung pro Klasse und Jahrgang. 

o Disziplinenwertung: Addition der besten zwei Rennpunkte pro Disziplin. 

o Gesamtwertung: Durchschnittswert der besten zwei Disziplinen. 

o Cuppunkte: Berechnung pro Jahrgang. 

o Differenzierung: Differenz der eigenen Cuppunkte zu denen des Siegers wird 

durch den Faktor 50 geteilt und mit den besten zwei Rennpunkten addiert. Die 

resultierenden Punkte ergeben die endgültige Reihung. (Auswertung über 

Hattinger Skizeit) 

4. Beurteilung der Technik: 

Die Bewertung der Grund- und Renntechnik wird als zusätzliches Kriterium 

berücksichtigt. Grundlage bilden die TSV-Technik-Events sowie 

Technikbeurteilungen im Landescup und bei ÖSV-Schülerrennen. 

5. Zusätzliche Aufnahme durch Trainerurteil: 

Läufer/innen, die nicht alle formalen Qualifikationskriterien erfüllen, können durch 

ein Trainerurteil dennoch in den Schülerkader aufgenommen werden. Diese 

Entscheidung trifft die sportliche Leitung auf Basis folgender Kriterien: 

o Leistungsentwicklung: Gezeigte Leistungen in Wettkämpfen und 

Trainingseinheiten. 

o Potenzialeinschätzung: Individuelles Potenzial der Athlet/innen im Hinblick 

auf langfristige sportliche Erfolge. 

o Technische Fähigkeiten und Motivation: Berücksichtigung von technischen 

Fähigkeiten, Einsatzbereitschaft und Motivation. 

6. Verletztenstatus: 

Ein Verletztenstatus kann gemäß ÖSV-Wettkampfordnung bei Vorlage eines 

ärztlichen Attests bis spätestens 1. Mai gewährt werden. 

7. Grundvoraussetzungen für die Kaderzugehörigkeit: 

o Sportärztlich bestätigte Rennsporttauglichkeit durch den Verbandsarzt. 

o Schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten 

(Verpflichtungserklärung). 

o Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft. 

o Teilnahme am gesamten Ausbildungsprogramm des TSV-Schülerkaders. 



 

 

 

Alpin JUGEND Saison 2025/26 

Jahrgang 2009 (Damen/Herren) 

1. Qualifikationswettkämpfe: 

Zur Aufnahme werden alle internationalen und nationalen Schüler-Rennen, ÖSV-

Testrennen (SL und GS) sowie die ÖSV-Schülermeisterschaften (SL, GS, SG) 

herangezogen. Die Entsendung muss vom TSV oder ÖSV erfolgen. 

2. Kriterien für die Aufnahme: 

o Mindestens zwei Platzierungen unter den Top 5 bei internationalen Rennen. 

o Mindestens drei Platzierungen unter den Top 6 in der Wertung Damen/Herren 

oder zwei Platzierungen unter den Top 3 (Damen/Herren, Jahrgang 2009) bei 

nationalen Rennen in den Disziplinen SL, RSL, SG (ÖSV-Testrennen, ÖSM). 

3. Zusätzliche Aufnahme durch Trainerurteil: 

Auch ohne direkte Qualifikation können Läufer/innen durch Trainerurteil in den 

Jugend A- und B-Kader aufgenommen werden. 

Jahrgänge 2008 und 2007 (Damen/Herren) 

1. Zielsetzung: 

Es muss eine realistische Chance auf den Aufstieg in einen ÖSV-Kader im Folgejahr 

bestehen. 

2. Qualifikationskriterien: 

o Ergebnisse im ÖSV-Denifl-Cup (Jahrgangswertung). 

o FIS-Punkte (Jahrgangswertung) in Österreich und der Weltrangliste (ÖSV-

Stärkeliste). 

o Ergebnisse in der FIS/NJR-Serie Tirol und FIS-Rennen in Österreich. 

o Ergebnisse aus der ÖSV-Technik-Auswertung (FIS/NJR-Rennen in 

Österreich). 

3. Zielsetzung: 

Die Läufer/innen sollten in mindestens zwei Disziplinen konstante und starke 

Leistungen zeigen. 

4. Trainerurteil für ältere Jahrgänge (2006 und älter): 

Für ältere Jahrgänge ist eine Aufnahme in den Jugendkader nur durch Trainerurteil 

möglich. 

5. Verletztenstatus: 

Der Verletztenstatus wird entsprechend der gezeigten Leistungen vor der Verletzung 

gemäß ÖSV-WO und IWO berücksichtigt. 

6. Wiedereintritt nach ÖSV-Kader-Austritt: 

Athleten/innen, die aus einem ÖSV-Kader ausscheiden, werden nicht automatisch in 

den TSV Jugendkader aufgenommen. 

7. Konditionelle Verfassung: 

Bei unzureichender körperlicher Entwicklung kann die sportliche Leitung 

Athleten/innen aus Sicherheitsgründen vom Training ausschließen. Grundlage hierfür 

sind die Ergebnisse der ÖSV-Power-Testungen und Raschner-Testungen. 



 

 

 

Zusätzliche Aufnahmekriterien für qualifizierte Kader Athleten/innen: 

• ÖSV-Power-Testungen: Erfolgreicher Abschluss der Tests im Frühjahr und Herbst 

laut Vorgaben der ÖSV-Nachwuchsabteilung. (derzeit 50 % auf Tabelle) 

• Maximum Anzahl an FIS Rennstarts: Im Jahrgang 2008 dürfen nur maximal 30 

Rennstarts in technischen Bewerben stattfinden. (exklusive Speed Veranstaltungen) 

Bei Übertretung dieser Regel erfolgt keine Kader Aufnahme. 

• Versicherung: Nachweis einer Unfallversicherung mit Rennrisiko. 

• Ärztliche Tauglichkeit: Sportärztlich bestätigte Rennsporttauglichkeit durch den 

Verbandsarzt. 

• Einverständniserklärung: Schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten 

(Verpflichtungserklärung). 

• Staatsbürgerschaft: Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft. 

• Ausbildungsprogramm: Teilnahme am kompletten Ausbildungsprogramm des TSV-

Jugendkaders (Sondergenehmigungen nur durch TSV-Vorstand und sportliche 

Führung). 

• Sportmotorische Testbatterie: Die sportliche Führung kann eine sportmotorische 

Testbatterie zur Bestätigung der Kaderzugehörigkeit anordnen. 

• Kaderstärke: Die Anzahl der Kaderplätze richtet sich nach den organisatorischen und 

finanziellen Möglichkeiten des Verbandes. 

Möglichkeit zum Mittraining: 

Läuferinnen und Läufer, die nur knapp den Aufstieg in einen ÖSV-Kader verfehlt haben oder 

aus einem ÖSV-Kader ausscheiden, können nach Trainerurteil der sportlichen Führung zum 

Mittraining zugelassen werden. 

 

Florian Winkler 

Sportlicher Leiter TSV ALPIN 

 

 

 

 


